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§ 3 EIUELZVO

EIUELzVO - Elektronische Ubermittlung von Daten der Lohnzettel

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 13.06.2024

1. (1)Fir eine Ubermittlung im Sinne dieser Verordnung ist eine Anmeldung bei der Ubermittlungsstelle erforderlich.
Die Anmeldung hat vor der ersten Ubermittlung der Daten zu erfolgen und gilt fiir die Folgejahre bis zum
Widerruf. Eine Ubermittlung darf erst ab Vorliegen einer Bestitigung der Ubermittlungsstelle Giber die Anmeldung
erfolgen.

2. (2)Nach erfolgter Anmeldung zur Teilnahme am Ubermittlungsverfahren sind die Daten samtlicher
auszustellender Meldungen, Lohnzettel und Mitteilungen elektronisch zu Gbermitteln.

In Kraft seit 02.09.2004 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
file:///

	§ 3 ElUELzVO
	ElUELzVO - Elektronische Übermittlung von Daten der Lohnzettel


